
FÜR MENSCHEN MIT INTENSIVPFLEGEBEDARF
NACH GKV-IPREG UND AKI-RICHTLINIE

VERORDNUNGS-



VORHANDENES POTENZIAL
Verlegung in ein Weaningzentrum 

(Reduzierung Beatmungszeiten, Umstellung 
auf non-invasive Beatmung, Dekanülierung)

KEIN POTENZIAL
Wenn innerhalb von 2 Jahren kein Potenzial 
erkannt wird, ist keine erneute Erhebung notwendig

ERSTELLUNG EINES 
BEHANDLUNGSPLANS

Beinhaltet die Bedarfsmedikati on

VERORDNUNG FÜR AUSSER-
KLINISCHE INTENSIVPFLEGE

Im Rahmen des Entlassmanagements (Erstverordnung) und durch 
anerkannten Hausärzt*in / Fachärzt*in im weiteren Verlauf (Folge-

verordnung für 6 Monate; PE darf nicht älter als 3 Monate sein)

VERORDNUNG FÜR AUSSER-
KLINISCHE INTENSIVPFLEGE
durch Hausärzt*in / Fachärzt*in 
für 6 / 12 Monate (Antragstellung 
bei KV erforderlich)

NICHT BEATMET 
und / oder tracheotomiert

BEATMET 
und / oder tracheotomiert
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AKI 62A

Wer darf 
erheben?

ENTLASSUNG 
ALS GENESEN

AKI 62BAKI 62B

POTENZIALERHEBUNG (PE) ERFORDERLICH
(Dekanulierung / Weaning möglich?) 

Vor Entlassung aus dem Krankenhaus und im Verlauf 
alle 6 Monate für mindestens 2 Jahre von spezialisierten Fach-

ärzt*innen unter eventueller Einbindung von Atmungs-
therapeut*innen

AKI 62C Wer darf 
verordnen?

Wer darf 
verordnen?

VERORDNUNGSMANAGEMENT
für Menschen mit Intensivpfl egeversorgungsbedarfen



Die außerklinische Intensivversorgung wurde durch gesetzliche Vorgaben 
(GKV-IPReG) und Richtlinien (AKI-Richtlinie) neu geregelt. Damit Sie sich 
einen Überblick verschaffen können, haben wir für Sie die wichtigsten Infor-
mationen zusammengestellt. Hier finden Sie auf einen Blick die benötigten 
Formulare sowie weiterführende Links. 

Auf dem nationalen Gesundheitsportal können Ärzt*innen gesucht werden, 
welche die Potenzialerhebung durchführen und eine Verordnung ausstellen 
dürfen. Man geht auf „Ärztinnen und Ärzte“, gibt seine Suchkriterien ein, 
geht bei „Besondere Leistungen“ auf „Außerklinische Intensivpflege“ und 
setzt Haken bei „Potenzialerhebung“ und / oder „Verordnung“. 

UNSERE UNTERSTÜTZUNG

Bei Fragen zu den neuen Vorgaben  
hilft Christoph Jaschke gerne weiter. 
Christoph Jaschke hat sich von Anfang  
an mit dem GKV-IPReG und der AKI- 
Richtlinie beschäftigt und an diversen 
Stellungnahmen mitgewirkt.  
jaschke@deutschefachpflege.de

Weitere Informationen  
zum § 37c Außerklinische  

Intensivpflege 

Weitere Informationen  
zur AKI-Richtlinie 

Zur Ärzt*innensuche


